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Die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht für die Übernahme der Kosten einer Arbeitsas-
sistenz zur Aufrechterhaltung einer Tätigkeit als Selbständiger zuständig (im Rahmen von 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben). Vielmehr sind  hierfür die Integrationsämter zu-
ständig. 
 

§ 35 Abs. 1 SGB VII, §§ 33 Abs. 3, Abs. 8, 102 Abs. 4 SGB IX 
 
Urteil des VG Münster vom 26.11.2013 – 6 K 611/11 –  
 
 

Streitig war, ob der klagende Landschaftsverband von der beklagten Unfallkasse die Erstattung 
von Leistungen verlangen konnte, die er einem Schwerbehinderten (Folgen eines Schulunfalls) 
für die diesem entstandenen Kosten für eine Arbeitsassistenz bewilligt hatte. Der Leistungsbe-
rechtigte übte seine Tätigkeit als Selbständiger aus; die Arbeitsassistenz diente der Erhaltung, 
nicht der Erlangung der Tätigkeit. 
 
Das VG hat die Klage abgewiesen. Die Leistung habe der Kläger in eigener Zuständigkeit zu 
erbringen. Dagegen scheide eine Zuständigkeit der beklagten Unfallkasse aus. Die Voraus-
setzungen des § 33 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 6 SGB IX allein oder in Verbindung mit § 33 Abs. 8 Nr. 3 
SGB IX lägen nicht vor. Zum einen habe es bei der Leistung an den Berechtigten nicht um eine 
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes im Sinne der letztgenannten Vorschrift gehandelt. Der 
Begriff „Arbeitsplatz“ beziehe sich nämlich nur auf eine abhängige Beschäftigung und nicht – 
wie hier – auf eine selbständige Tätigkeit. 
 
Zum anderen bestehe ein Leistungsanspruch nach § 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX auch nur hinsicht-
lich der Erlangung eines Arbeitsplatzes, nicht aber – wie hier – des Erhalts eines Arbeitsplat-
zes. Die Kammer folge insoweit dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift. Nach § 33 Abs. 8 S. 4 
SGB IX bleibe ein Anspruch nach § 102 Abs. 4 SGB IX unberührt. Dies sei aber explizit der An-
spruch gegen das Integrationsamt auf Übernahme der Kosten für eine Arbeitsassistenz als be-
gleitende Hilfe im Arbeitsleben.  
 
Danach komme eine Leistungsverpflichtung der gesetzlichen UV nur bei Hilfen in Betracht, die 
erforderlich seien, „bis der betreffende Leistungsberechtigte ein festes Arbeitsverhältnis ange-
bahnt und über einen gewissen Zeitraum aufrecht erhalten“ habe. Sei dagegen „eine Arbeitsas-
sistenz darüber hinaus für einen weiteren Zeitraum, ggfs. dauerhaft, notwendig, also zur (ggfs. 
dauerhaften) Erhaltung eines Arbeitsplatzes bzw. einer Beschäftigung“, bestehe eine Zustän-
digkeit des Integrationsamtes.    

 
Das Verwaltungsgericht Münster hat mit Urteil vom 26.11.2013 – 6 K 611/11 –  
wie folgt entschieden: 
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